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Zur Gewährleistung und Durchsetzung des 
Brandschutzes ist die enge Zusammenarbeit 
mit efem strukturmäßigen Brandschutzinspektor 
der Bezirksverwaltungen notwendig*

Dabei sollte großer Wert auf die regelmäßig 
durchzuführendeh Brandschutzinspektionen ge

legt werden, wobei diese mindestens 'einmal 
jährlich erfolgen sollten.

!

Dies trägt wesentlich zur Erhöhung der Wirk

samkeit der Maßnahmen des Brandschutzes bei*

Uns unverständlich ist, daß von einigen Leitern 

immer noch der Zutritt des Brandschutzinspektors 

der Bezirksverwaltungen zu einzelnen Sicherungs

bereichen in den Dienstobjekten unter Berufung* i
auf Erfordernisse der Gewährleistung der Kon
spiration und Geheimhaltung verwehrt wird*

Vorhandene Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit 
halt jeder Kontrolle stand*

Die Hinweise und Auflagen der fachlich be
fähigten Kontrolloffiziere der Bezirksver
waltung exakt zu beachten bzw* konsequent durch
zusetzen, muß im ureigendsten Interesse jedes 
Leiters liegen.


